










Baustoffprüfer/-in 

2 Ordnungsmittel und Stundentafeln 

Ordnungsmittel 

Einführung 

Den Lehrplanrichtlinien1 liegen der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Baustoff
prüfer/Baustoffprüferin - Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18.03.2005 - und 
die Verordnung über die Berufsausbildung zum Baustoffprüfer/zur Baustoffprüferin vom 
24. März 2005 (BGBl. I, Nr. 20, S. 971 ff.) zugrunde.

Der Ausbildungsberuf Baustoffprüfer/Baustoffprüferin ist keinem Berufsfeld zugeordnet. 
Die Ausbildungszeit beträgt 3 Jahre. 

Stundentafeln 

Den Lehrplanrichtlinien liegen die folgenden Stundentafeln zugrunde: 

Blockunterricht 

Fächer 
Religionslehre 
Deutsch 
Politik und Gesellschaft
Sport 

Bindemittel 
Asphalttechnik 
Geotechnik 
Mörtel- und Betontechnik 

Zusammen 

Wahlunterricht2

13 Block- 13 Block- 13 Block

wochen 

Jgst. 10 
3 
3 
3 

_2 
11 

6 
8 
6 

_ß 
28 

39 

Jgst. 11 
3 
3 
3 

_2 
11 

4 
7 
7 

10 
28 

39 

Jgst. 12 
3 
3 
3 

_2 
11 

10 
10 
_ß 
28 

39 

1 Lehrplanrichtlinien unterscheiden sich von herkömmlichen Lehrplänen darin, dass die Formulierungen der 
Lernziele und Lerninhalte aus den KMK-Rahmenlehrplänen im Wesentlichen unverändert übernommen wer
den. 

2 gemäß BSO in der jeweils gültigen Fassung 
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